Stand zur UN Konvention
Diskussionsrunde

12.09.09

TeilnehmerInnen:

· Ottmar Miles-Paul (Landesbeauftragter für die Belange von Menschen mit Behinderungen)

· Tabea Rössner (Direktkandidatin für die Wahl zum Bundestag im Wahlkreis Mainz und Mainz-Bingen, Die Grünen)

· Gerd Schreiner (Mitglied des Landtages, stellvertretender Vorsitzender der CDU-Stadtratsfraktion, CDU)

· Karl Voßkühler (Direktkandidat für die Wahl zum Bundestag im Wahlkreis Mainz und Mainz-Bingen, Die Linke)

· Dr. Peter Schmitz (Mitglied des Landtages, Gesundheitspolitischer Sprecher der FDP-Landtagsfraktion, FDP)

· Michael Hartmann (Mitglied des Bundestages, Direktkandidat für die Wahl zum Bundestag im Wahlkreis Mainz und Mainz-Bingen, SPD)

Moderation: 

· Lothar Schwalm, Pressesprecher des Zentrum für selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen (ZsL) Mainz, e.V.

Zunächst wird Ottmar Miles-Paul darum gebeten darzulegen, was die UN-Behindertenrechtskonvention eigentlich sei.

Diese beinhalte 50 Artikel in denen die Rechte behinderter Menschen zusammengefasst und als Menschenrechte ausgestaltet werden.

Es gehe im Wesentlichen darum, die Inklusion
 behinderter Menschen von Anfang an und in allen Lebensbereichen zu gewährleisten. 

Die Konvention gibt behinderten Menschen die Hoffnung gleichberechtigt Leben zu können.

Für die Politik bedeute die Konvention eine Absichtserklärung, die nach der Ratifizierung politisch umgesetzt werden muss.

Auf die Frage hin, welche Maßnahmen es konkret in Rheinland-Pfalz bereits gäbe um die Umsetzung der Konvention voranzutreiben, verweist Herr Miles-Paul auf die Erstellung von konkreten Aktionsplänen. Auch auf Bundesebene soll ein nationaler Aktionsplan aufgestellt werden. Die hierfür erforderliche Gesetzesinitiative wurde von der Landesregierung im Bundesrat eingebracht und soll demnächst verabschiedet werden.

Bildung

Die anwesenden PolitikerInnen werden zuerst zum Thema Bildung befragt. Die Konvention räumt behinderten Kindern in Artikel 24 ein Recht auf inklusive Bildung von Anfang an ein.
Frau Rössner von den Grünen betont die Wichtigkeit gemeinschaftlichen Lernens. Hierbei könnten die Schwachen von den Starken lernen und umgekehrt. Das gemeinschaftliche Lernen soll bereits in den Kindergärten beginnen.

Des Weiteren stünden die Grünen für ein Schulmodell, welches gemeinschaftliches Lernen von der ersten bis zu neunten Klasse gewährleistet, also für eine gemeinsame Schule.

Herr Schreiner nennt die Bildung als ein Grundanliegen christdemokratischer Politik. Diese sei sowohl für behinderte Menschen als auch für Nichtbehinderte wichtig. Auch er sieht Handlungsbedarf hinsichtlich der Verbesserung sozialer Integration sowohl von behinderten Menschen als auch beispielsweise von Menschen mit Migrationshintergrund. Erforderlich sei eine „persönlichkeitsprägende Integration“.
Herr Voßkühler verweist insoweit auf den Unterschied zwischen Inklusion und Integration. Letztere verlange eine Anpassung an Bestehendes. Der Mensch passe sich also an die Gesellschaft an. Im Rahmen der Konvention wird aber von Inklusion gesprochen. Dies bedeutet, dass sich die Gesellschaft an die Menschen anpassen muss. Er bemängelt die fehlende Anpassung des Schulsystems an die Bedürfnisse der Menschen. Das bestehende Bildungssystem mit seinem dreigliedrigen Aufbau passe nicht zu dem Gedanken der Inklusion und bedarf einer Neuerung. Hierbei sieht Herr Voßkühler die Lösung im Übergang zur Gesamtschule, um gemeinsames Lernen besser voranzutreiben. Auch die Förderschulen sollten nach Ansicht der Linken aufgehoben werden.
Herr Dr. Schmitz betont den Wandel, der sich in der Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten vollzogen habe. Dieser sei gerade am Beispiel des Umgangs mit Menschen mit Behinderungen spürbar geworden. Es sei eine Abkehr vom defizitären Denken, hin zu Diversity, dem Nutzen von Unterschiedlichkeiten.

Diversity und Inklusion seien auch im Schulsystem umzusetzen. Dies sei aber nicht als Absage an das dreigliedrige Schulsystem zu verstehen. Vielmehr sei das Problem bei der Qualität von Bildung zu suchen, also der Qualität der Schule, der Pädagogen, des Unterrichts. Hier sei anzusetzen um Inklusion vorantreiben zu können.
Herr Hartmann ist der Meinung, dass als Anfang für Inklusion nicht die Schullandschaft anzusehen sei, sondern dass sie bereits in den Familien beginnen muss. Eine frühzeitige Inklusion muss gewährleistet sein. Das Hauptproblem in der Bildungsdebatte sei aber  die Finanzierung der Konzepte, die Frage nach dem Wert, den Bildung, Integration und Inklusion in der Gesellschaft haben soll. Die hierfür erforderlichen Mittel müssen beschafft werden, um frühzeitig ansetzen zu können und ein inklusives Bildungssystem zu gewährleisten. 

Wohnen

Als nächstes Thema wird auf Artikel 19 der Konvention eingegangen. Danach haben Menschen mit Behinderungen das Recht auf die freie Wahl des Wohnortes und der Wohnform sowie auf persönliche Assistenz. Nach Artikel 9 der Konvention haben sie darüber hinaus ein Recht auf Barrierefreiheit. Herr Schwalm möchte von den PolitikerInnen wissen, wie dieses Recht in Zukunft besser umgesetzt werden kann.
Herr Hartmann betont zunächst auf die Notwendigkeit der ganzheitlichen Barrierefreiheit. Von Anfang an müssen Wohnungen seiner Ansicht nach so gebaut werden, dass auch mobilitätseingeschränkte Menschen Wohnungen finden und sich in dieser auch uneingeschränkt bewegen können.

Herr Dr. Schmitz verweist auf die fehlende Bereitstellung von Mitteln für diese Zwecke. Hier müssten die Prioritäten neu gesetzt werden. Im Sinne einer umfassenden Nachteilsausgleichung für behinderte Menschen müssten diese Mittel aber zur Verfügung gestellt werden.
Herr Voßkühler kritisiert die grundfalsche Wirtschaftspolitik der Regierungen in den letzten Jahren. Diese habe den Haushalt ruiniert. Die Staatsinvestitionen an diesen Stellen seien aber wichtig. Es muss eine neue Haushaltspolitik geschaffen werden, in der diese Belange berücksichtigt werden.

Herr Schreiner meint, beim barrierefreien Bauen dürfe nicht nur auf Wohnungsbaugesellschaften abgestellt werden. Auch der private Bau soll barrierefrei sein. 
Wichtig sei auch, die Förderung alternativer Wohnformen und die Einrichtungen von Zwischenstadien zwischen Heim und eigener Wohnung, zum Eingewöhnen. Hier müsse staatlich gefördert werden.

Frau Rössner bezieht die Barrierefreiheit nicht nur auf die Baupolitik, auch ein Arbeitsplatz und die sonstige Lebensmobilität sei für die Lebensqualität wichtig. Es bringe nichts, nur barrierefreie Wohnungen zu schaffen, wenn die Leute sich in Ihrer Stadt nicht bewegen könnten. Dies sei Aufgabe der Regierung, für eine umfassende Barrierefreiheit zu sorgen.

Frauen

Herr Schwalm lenkt den Fokus dann auf die Situation behinderter Frauen. Diese seine „doppelt diskriminiert“, zunächst als Frauen, dann als solche, die eine Behinderung haben. Er möchte von den PolitikerInnen wissen, wie diese Diskriminierung eingedämmt werden kann.
Frau Rössner plädiert für einen Ausbau der Unterstützung von behinderten nichtarbeitenden Frauen, da diese in der Gesellschaft eine schlechte Position haben und nur selten unterstützt werden.

Unabhängig von dem Vorliegen einer Behinderung müsse die Geschlechtergleichbehandlung gefördert werden, die Gleichstellung der Frau im Wirtschaftsleben sei noch nicht erreicht.

Herr Schreiner will die Unterstützung der Elternschaft auch behinderter Frauen ausbauen. Diese wären oftmals von der Angst ihrer Eltern geleitet, dass sie ein behindertes Kind auf die Welt bringen. Diese Problematik der Zwangssterilisation muss bewusst gemacht und eingedämmt werden.

Herr Voßkühler erinnert an die Natur der UN-Konvention als Absichtserklärung/ Versprechen. Dieses Bedarf nun der Umsetzung. Durch das hiesige Allgemeine Gleichstellungsgesetz (AGG), sei eine Gleichstellung aber nicht gewährleistet. Dieses weise einige erhebliche Mängel auf. Genannt sei in soweit, die Beweislastverteilung zu Ungunsten des potentiell Diskriminierten und der Schutz nur vor bestimmten Diskriminierungen, der keinen umfassenden Schutz darstellt. Insoweit bestünde nach Ansicht der Linken dringender Handlungsbedarf.
Herr Dr. Schmitz meint der Kern der Diskriminierung müsse beseitigt werden. Ein dementsprechendes gesellschaftliches und familiäres Umfeld gilt es zu schaffen um Nachhaltigkeit gewährleisten zu können. 

Auch Herr Hartmann ist der Meinung, dass auch heute de facto keine Gleichberechtigung der Geschlechter erreicht ist. Es gilt auch heute noch Diskriminierungen in den verschiedenen Lebensbereichen  abzubauen. Dabei müssen zuerst die Allgemeinen Diskriminierungen beseitigt werden, bevor deren spezielle Ausprägungen thematisiert werden können. Denn diskriminiert sei schon wer Frau sei, oder behindert, oder homosexuell. Jede dieser allgemeinen Diskriminierungen müsse für sich angegangen und abgebaut werden.

Arbeit
Zum Abschluss werden die PolitikerInnen darum gebeten, sich zu den Arbeitsmarktchancen Schwerbehinderter zu äußern.
Herr Hartmann kritisiert die mangelnde Einhaltung der Gesetzesvorgaben. Hier müsste den Firmen mit strengeren Sanktionen gedroht werden, um die Integration voranzutreiben. Es müssten mehr behindertengerechte Arbeitsplätze geschaffen werden.

Herr Dr. Schmitz hält eine Drohung mit härteren Sanktionen nicht für sinnvoll. Dies dürfe der Staat nur als ultima ratio in Betracht ziehen. Gerade bei gering qualifizierten Menschen bringe auch ein Mindestlohn nichts. Vielmehr seien die Abzüge solcher Menschen zu reduzieren, damit ihr Nettoverdienst steigt.

Der Staat soll in soweit die arbeits- und sozialrechtliche Haftung übernehmen.

Herr Voßkühler sieht die Wurzel der schwierigen Arbeitsmarktsituation Schwerbehinderter im Bildungssystem. Durch die frühzeitige Aussonderung und fehlende Inklusion sei auch die Integration in den ersten Arbeitsmarkt schwierig. Darüber hinaus könnten die Arbeitsmarktchancen Schwerbehinderter auch durch die erforderliche Reform der AGG erhöht werden.

Herr Schreiner kritisiert die Auftragsvergabe der Stadt Mainz an die hiesige Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM). Diese würden die Möglichkeit schaffen, behinderte Menschen ihren Fähigkeiten entsprechend zu beschäftigen. Auch die freie Wirtschaft habe den Nutzen von WfbM’s als Dienstleister erkannt. Die Stadt Mainz vergibt dennoch nur 2% ihres Auftragsvolumens an die Werkstätte.

Frau Rössner kritisiert auch die Vergabepraxis der Stadt. Darüber hinaus sei jedoch wichtig und erforderlich, dass die Ausbildung behinderter Menschen in der Wirtschaft verbessert werde. Als positives Beispiel nennt sie das Hotel Inndependence in Mainz; hier sei eine gute Ausbildung unter adäquaten Bedingungen gewährleistet. Es sei schön zu sehen, wie Arbeit und Ausbildung dort funktionieren. 
Die Vorbereitung von Schwerbehinderten auf den ersten Arbeitsmarkt muss stärker gefördert werden.

Herr Ottmar Miles-Paul schließt die Gesprächsrunde mit einem Hinweis auf die vorbildliche Situation behinderter Menschen in Schweden. Hier sei Wohnen mit Assistenz gang und gäbe, Heime wurden dort schon abgeschafft. Schweden sei ein Beispiel dafür, dass Inklusion auf gesellschaftlicher Ebene möglich sei, wir müssen nur mehr daran Glauben.

Alle Mitbürger und Mitbürgerinnen seien in der Verantwortung an der Problemlösung und Unterstützung mitzuarbeiten. 
� Das Wort Inklusion (lateinisch inclusio, „der Einschluss“) bedeutet Einbeziehung, Einschluss, Einbeschlossenheit, Dazugehörigkeit. Die Soziale Inklusion beschreibt die gesellschaftliche Forderung, dass jeder Mensch in seiner Individualität akzeptiert wird und die Möglichkeit hat, in vollen Umfang an der Gesellschaft teilzuhaben. Unterschiede und Abweichungen werden im Rahmen der sozialen Inklusion bewusst wahrgenommen, aber in ihrer Bedeutung eingeschränkt oder gar aufgehoben. Ihr Vorhandensein wird von der Gesellschaft weder in Frage gestellt noch als Besonderheit gesehen. 


Quelle: � HYPERLINK "http://de.wikipedia.org/wiki/Soziale_Inklusion" ��http://de.wikipedia.org/wiki/Soziale_Inklusion�








